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Stundenpläne mit Fremdsprachenunterricht gemäss Projekt PASSEPARTOUT ab 
Schuljahr 2011/2012 

 

Ausgangslage  

Mit der Einführung des Frühfremdsprachenunterrichts ab Schuljahr 2011/2012 ändern sich die Höhe des 
Pflichtpensums der Schülerinnen und Schüler sowie die Anzahl subventionierter Lektionen. Die folgenden 
Stundenpläne können unter Einhaltung von Stundentafel und Lehrplan je nach Schulsituation vor Ort 
angepasst werden. 
Der Fremdsprachenunterricht kann im 3. und 4. Schuljahr in drei einzelnen Lektionen verteilt über die 
Woche oder in einer einzelnen und einer Doppellektion erteilt werden. 
Für den konfessionellen Religionsunterricht ist eine Lektion innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit 
einzuräumen. (Diese kann auch am Nachmittag stattfinden.) 

 

Pflichtpensum gemäss Stundentafel   

3. Schuljahr: Pensum Schülerinnen und Schüler 29 L.  

Subventionierte Lektionen  (33 Lektionen + 4 Lektionen Werken) 37 L.  

 

Legende 

U   Lektionen Klassenlehrperson ZLP   Zusätzliche Lehrperson 

WKLP   Werken Klassenlehrperson Rel.   Religion reformiert / katholisch 

WFLP   Werken Fachlehrperson   

 
 
3. Klasse 
 

Lektion 
 
 

Montag 
 

Dienstag 
 

Mittwoch 
 

Donnerstag 
 

Freitag 

1 U U U WKLP WFLP U 

2 U U U WKLP WFLP U 

3 U U U U WFLP WKLP 

4 U Rel. Rel. U PU/ZLP U WFLP WKLP 
 
 

     

5  ZLP½Kl. U  U U 

6 ZLP U  U U 

7  ZLP½Kl.  U ½ Kl.    U½ Kl. U 

8      

 
Kommentar 

 Parallelität im Werken 

 2 Lektionen können von zusätzlicher Lehrperson als Schichtlektionen unterrichtet werden   

 1 Lektion ist im Teamteaching möglich (Lektion am Mittwoch) 
 

Pensen 3. Klasse  

Klassenlehrperson (an eigener Klasse) 29 L.  

Zusätzliche Lehrperson 4 L.  

Werken Fachlehrperson 4 L.  

Subventionierte Lektionen 37 L.  
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Stundenpläne mit Fremdsprachenunterricht gemäss Projekt PASSEPARTOUT ab 
Schuljahr 2011/2012 

 

Ausgangslage  

Mit der Einführung des Frühfremdsprachenunterrichts ab Schuljahr 2011/2012 ändern sich die Höhe des 
Pflichtpensums der Schülerinnen und Schüler sowie die Anzahl subventionierter Lektionen. Die folgenden 
Stundenpläne können unter Einhaltung von Stundentafel und Lehrplan je nach Schulsituation vor Ort 
angepasst werden. 
Der Fremdsprachenunterricht kann im 3. und 4. Schuljahr in drei einzelnen Lektionen verteilt über die 
Woche oder in einer einzelnen und einer Doppellektion erteilt werden. 
Für den konfessionellen Religionsunterricht ist eine Lektion innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit 
einzuräumen. (Diese kann auch am Nachmittag stattfinden.) 

 

Pflichtpensum gemäss Stundentafel   

4. Schuljahr: Pensum Schülerinnen und Schüler 30 L.  

Subventionierte Lektionen  (33 Lektionen + 4 Lektionen Werken) 37 L.  

 

Legende 

U   Lektionen Klassenlehrperson ZLP   Zusätzliche Lehrperson 

WKLP   Werken Klassenlehrperson Rel.   Religion reformiert / katholisch 

WFLP   Werken Fachlehrperson   

 
 
4. Klasse 

 

Lektion Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 U U U U U 

2 U U U U U 

3 U U U U WFLP WKLP 

4 U Rel. Rel. U U PU / ZLP WFLP WKLP 
 
 

     

5 WKLP WFLP U  U U 

6 WKLP WFLP ZLP  U U 

7  ZLP ½Kl.    ZLP ½Kl. 
 

 U U 

8      

 
Kommentar 

 Parallelität im Werken 

 2 Lektionen können von zusätzlicher Lehrperson als Schichtlektionen und 1 Lektion im 
Klassenverband unterrichtet werden 

 1 Lektion ist im Teamteaching möglich oder kann als PartnerInnen-Unterricht verwendet werden 
 

Pensen 4. Klasse  

Klassenlehrperson (an eigener Klasse) 29 L.  

Zusätzliche Lehrperson 4 L.  

Werken Fachlehrperson 4 L.  

Subventionierte Lektionen 37 L.  
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Stundenpläne mit Fremdsprachenunterricht gemäss Projekt PASSEPARTOUT ab 
Schuljahr 2011/2012 

 

Ausgangslage  

Mit der Einführung des Frühfremdsprachenunterrichts ab Schuljahr 2011/2012 ändern sich die Höhe des 
Pflichtpensums der Schülerinnen und Schüler sowie die Anzahl subventionierter Lektionen. Die folgenden 
Stundenpläne können unter Einhaltung von Stundentafel und Lehrplan je nach Schulsituation vor Ort 
angepasst werden. 
Der Fremdsprachenunterricht erfolgt in der 5. und 6. Klasse in zwei einzelnen Lektionen verteilt über die 
Woche. 
Für den konfessionellen Religionsunterricht ist eine Lektion innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit 
einzuräumen. (Diese kann auch am Nachmittag stattfinden.) 

 

Pflichtpensum gemäss Stundentafel   

5. Schuljahr: Pensum Schülerinnen und Schüler 30 L.  

Subventionierte Lektionen  (32 Lektionen + 4 Lektionen Werken) 36 L.  

 

Legende 

U   Lektionen Klassenlehrperson ZLP   Zusätzliche Lehrperson 

WKLP   Werken Klassenlehrperson Rel.   Religion reformiert / katholisch 

WFLP   Werken Fachlehrperson   

 
 

5. Klasse 
 

Lektion Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 U U U U U 

2 U U U U U 

3 U U ZLP U WFLP WKLP 

4 U Rel. Rel. U ZLP U WFLP WKLP 
      

5 WKLP WFLP U  U PU / ZLP 

6 WKLP WFLP U  U U 

7 U U  U U 
8      

 
Kommentar 

 Parallelität im Werken 

 2 Lektionen können von zusätzlicher Lehrperson im Klassenverband unterrichtet werden 

 1 Lektion ist im Teamteaching oder als PartnerInnen-Unterricht möglich 
 

Pensen 5. Klasse  

Klassenlehrperson (an eigener Klasse) 29 L.  

Zusätzliche Lehrperson 3 L.  

Werken Fachlehrperson 4 L.  

Subventionierte Lektionen 36 L.  
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Stundenpläne mit Fremdsprachenunterricht gemäss Projekt PASSEPARTOUT ab 
Schuljahr 2011/2012 

 

Ausgangslage  

Mit der Einführung des Frühfremdsprachenunterrichts ab Schuljahr 2011/2012 ändern sich die Höhe des 
Pflichtpensums der Schülerinnen und Schüler sowie die Anzahl subventionierter Lektionen. Die folgenden 
Stundenpläne können unter Einhaltung von Stundentafel und Lehrplan je nach Schulsituation vor Ort 
angepasst werden. 
Der Fremdsprachenunterricht erfolgt in der 5. und 6. Klasse in zwei einzelnen Lektionen verteilt über die 
Woche. 
Für den konfessionellen Religionsunterricht ist eine Lektion innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit 
einzuräumen. (Diese kann auch am Nachmittag stattfinden.) 

 

Pflichtpensum gemäss Stundentafel   

6. Schuljahr: Pensum Schülerinnen und Schüler 31 L.  

Subventionierte Lektionen  (36 Lektionen + 4 Lektionen Werken) 40 L.  

 

Legende 

U   Lektionen Klassenlehrperson ZLP   Zusätzliche Lehrperson 

WKLP   Werken Klassenlehrperson TT   Teamteaching 6. Klasse (4 Lektionen) 

WFLP   Werken Fachlehrperson Rel.   Religion reformiert / katholisch 

 
6. Klasse 

 

Lektion Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 U U U U/TT ZLP 

2 U U U U/TT ZLP 

3 U U U U/TT WFLP WKLP 

4 U Rel. Rel. U ZLP U/TT WFLP WKLP 
      

5 WKLP WFLP U  U U 

6 WKLP WFLP U  U U 

7 U U U  U U 

8       

 
Kommentar 

 Parallelität im Werken 

 3 Lektionen können von zusätzlicher Lehrperson im Klassenverband unterrichtet werden 

 4 Lektionen werden im Teamteaching unterrichtet 
 

Pensen 6. Klasse  

Klassenlehrperson (an eigener Klasse) 29 L.  

Zusätzliche Lehrperson 7 L.  

Werken Fachlehrperson 4 L.  

Subventionierte Lektionen 40 L.  

 


